LEITLINIEN

fur die BOV-Prufung zur Erlangung des

AUSSENDIENST-ZERTIFIKATS
~Geprufte(r) Versicherungsfachmann/-fachfrau®

gultig ab 18. Dezember 2008
|

PRAAMBEL

Die Bildungsakademie der Osterreichischen Versicherungswirtschaft (BOV) und ihre
Mitglieder, die alle Teilnehmer des Versicherungsmarktes reprasentieren, sind der
festen Uberzeugung, dass die Ausbildung der Versicherungsfachleute ein wichtiges
Element der Qualitat in den Beziehungen zwischen den Marktteilnehmern darstellt.
Ausbildung ist nicht nur ein Instrument des personlichen Wettbewerbes, sondern
auch ein Anliegen des Konsumentenschutzes und zudem eine taugliche Grundlage
fur das Ansehen der Versicherungswirtschatft.

Im Hinblick auf diese Uberlegungen hat das Exekutivkomitee des Verbandes der
Versicherungsunternehmen Osterreichs mit Beschluss vom 12. Marz 1996 in Ver-
antwortung fir den Versicherungsmarkt allen Mitgliedsunternehmen empfohlen, die
nachstehenden Leitlinien auf ihre Mitarbeiter im Au3endienst anzuwenden.

Bildungsakademie der Osterreichischen Versicherungswirtschaft, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7
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1.1

1.2.

1.3.

1. Zielgruppe

AD-Mitarbeiter, die ab dem Stichtag 1.1.1995 in die Versicherungswirtschaft eingetre-
ten sind und dann mindestens 18 Monate ununterbrochen hauptberuflich im Verkauf
tatig waren.

Weiters kénnen, unter der Voraussetzung einer zumindest 18-monatigen Verkaufsta-
tigkeit im Versicherungsbereich, zur Prifung angemeldet werden:

* Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen, die bereits vor dem 1.1.1995
hauptberuflich im Verkauf tatig waren ;

* nebenberufliche Mitarbeiter sowie selbsténdige Versicherungsagenten von
Versicherungsunternehmen ;

* angestellte, im Verkauf tatige Mitarbeiter von aktiven Maklern und
Versicherungsagenten (nicht bei Ruhen des Gewerbes);

* Mitarbeiter von Banken, wenn das Versicherungsunternehmen, fir das sie Ver-
trage vermitteln, sie zur Prifung anmeldet .

Kandidaten, die die Prifung zur Erlangung des Gewerbescheines der Versicherungs-
agenten ablegen wollen und Kandidaten, die bereits Mitglied des Gremiums der Mak-
ler bzw. Versicherungsagenten sind (diese brauchen die 18 Monate Verkaufspraxis
nicht nachweisen).

2. Anrechnung erworbener Qualifikationen bzw. Berufspraxis

Die bereits erworbenen Qualifikationen in der Versicherungswirtschaft sollen wie folgt be-
ricksichtigt werden :

2.1

2.2.

2.3.

Die Berufsqualifikation ,Versicherungskaufmann/-kauffrau“ ersetzt den schriftlichen
Teil der Prifung, d.h., der AD-Mitarbeiter hat lediglich den verkaufsrelevanten mind-
lichen Teil der Prifung (gemaf der Prifungsordnung) zu absolvieren.

Eine 18-monatige ununterbrochene Verkaufstatigkeit ist Voraussetzung fir den Pri-
fungsantritt.

Die Berufsqualifikation ,Akad. Versicherungskaufmann/-kauffrau“ ersetzt die Priifung
zur Ganze. Die Ausstellung eines Zertifikates entféllt daher.

Bei Nachweis einer mindestens 18-monatigen ununterbrochenen hauptberuflichen
Verkaufstatigkeit im AufRendienst, die vor dem 1.1.1995 begonnen wurde, wird die
Prifung im Hinblick auf absolvierte unternehmensinterne Ausbildungsmafnahmen
und auf die zwischenzeitig gewonnene Erfahrung erlassen. Die Ausstellung eines

Zertifikates entféllt daher.
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3. Unterbrechung der hauptberuflichen Verkaufstatigkeit
Unterbrechungen werden wie folgt berlicksichtigt:

3.1. Unterbrechungen der hauptberuflichen Tatigkeit im Verkauf von insgesamt bis zu
3 Monaten wahrend der zumindest 18-monatigen Vorbereitungsfrist (Pkt. 5) ver-
langern diese Frist um die Unterbrechungszeitrdume.

3.2. Unterbrechungen der hauptberuflichen Tatigkeit im Verkauf von insgesamt mehr als
3 Monaten wahrend der zumindest 18-monatigen Vorbereitungsfrist bewirken, dass
die vorgesehene Vorbereitungsfrist neu zu laufen beginnt.

3.3.  Eine Unterbrechung von mehr als fiinf Jahren hauptberuflicher Verkaufstatigkeit
bewirkt, dass die Anrechnung erworbener Berufspraxis gemaf Punkt 2.3. dieser
Leitlinien ihre Glltigkeit verliert.

Der BOV-Vorstand entscheidet nach Beurteilung der zwischenzeitig ausgeiibten Beschéfti-
gung und nach allfélliger Stellungnahme des Arbeitgebers Uber eine Verkirzung der Vorbe-
reitungsfrist oder Uber eine Erlassung der Prifung.

4. Anmeldung

Die Anmeldung zur Prifung kann durch das Versicherungsunternehmen bzw. durch einen
kleinen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit Zustimmung des Prufungskandidaten
bzw. durch den Prifungskandidaten mit Zustimmung durch das Versicherungsunternehmen
bzw. dem kleinen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (bzw. analog dazu durch die
Maklerfirma bzw. Agentur fir ihre angestellten, im Verkauf tatigen Mitarbeiter) erfolgen.

Prufungskandidaten, die derzeit keinen Arbeitsplatz haben, kdnnen ihre Anmeldung auch
selbst bei der Bildungsakademie vornehmen und sind sonst wie Mitarbeiter von Versiche-
rungsunternehmen zu behandeln.

Kandidaten, die die Prifung zur Erlangung des Gewerbescheines der Versicherungsagenten
ablegen wollen, kdnnen die Anmeldung ebenfalls selbst vornehmen, bendétigen jedoch
Stempel und Unterschrift der Versicherungsagentur (subsidiar des Versicherers).
Kandidaten, die bereits Mitglied des Gremiums der Makler bzw. der Versicherungsagenten
sind, kénnen sich selbst unter Vorlage einer Kopie des Gewerbescheins anmelden.

Die Anmeldung ist mit dem Anmeldeformular bis spatestens 5 Wochen vor dem gewilnsch-
ten Prufungstermin bei der Bildungsakademie vorzunehmen. Die Anmeldung gilt auch fir
allféllige Wiederholungsprufungen, fur die die festgelegte Gebuhr neuerlich zu entrichten ist.

Der BOV-Vorstand beurteilt das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen zur Priifung und
entscheidet Uber individuelle Nachsichtsantrage.
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5. Prifungsvorbereitung

Die Vorbereitung der AD-Mitarbeiter auf die Prifung erfolgt grundsatzlich im Rahmen der
unternehmensinternen Ausbildung innerhalb der ersten 18 - 24 Monate. Die Unternehmen
haben daher ihre interne Ausbildung zeitlich und organisatorisch so auszurichten, dass diese
auch eine entsprechende Prifungsvorbereitung umfasst.

Im Bedarfsfalle konnen durch die BOV-Landesstellen Priifungsvorbereitungskurse abgehal-
ten oder andere geeignete Ausbildungsmaflinahmen vermittelt werden.

Die Bildungsakademie stellt den Unternehmen dafir Lehr- und Lernunterlagen zur Verfu-
gung, aus denen auch die Prifungsfragen entwickelt werden.

6. Prifungstermine

Fur die Prifung wird in jedem Quartal je Landesstelle der Bildungsakademie an verschiede-
nen Orten, jedoch zum selben Zeitpunkt ein Prifungstermin festgesetzt. Bei Bedarf kbnnen
weitere Termine eingeschoben werden.

7. Zusammensetzung der Prifungskommissionen

Die Prifungskommission besteht aus drei Mitgliedern (wenn mdglich, zumindest je ein Mit-
glied von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite). Soweit Prifungskandidaten aus dem Makler-
bereich antreten, soll zumindest ein Mitglied der Prifungskommission Makler sein. Die
Kommission setzt sich aus einem Kommissionsvorsitzenden und zwei Beisitzern zusammen,
wobei ersterer ebenfalls prift und jeweils fiir einen bestimmten Prifungstermin vom Landes-
geschaftsfuhrer der Bildungsakademie (in Wien von der Bildungsakademie) bestimmt wird.

Die Prifer, die von Versicherungsunternehmen bzw. von kleinen Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit nominiert werden, sollen vorzugsweise Fuhrungskréfte aus dem Bereich der
Ausbildung oder des Vertriebes sein. Prifer aus dem Maklerbereich werden von der zustan-
digen Fachgruppe der Makler nominiert. Prifer aus dem Agentenbereich werden vom zu-
standigen Agentengremium nominiert. Alle Priufer haben ihre Qualifikation durch die Absol-
vierung des BOV-Prufergrundseminares nachzuweisen. Bewahrte Prifer der Lehrabschluss-
prufungen kdnnen ebenfalls herangezogen werden.

Die Prifungskommission ist nicht berechtigt, Kandidaten zu prifen, die demselben Unter-
nehmen angehdren wie eines der Kommissionsmitglieder.

Die Prifer der Arbeitnehmerseite werden lber Vorschlag des Vertreters der GPA im jeweili-
gen BOV-Landesbeirat vom Wirtschaftsbereich Versicherung der GPA nominiert, jene der
Arbeitgeberseite tiber Aufforderung durch die zustandige BOV-Landesstelle (Wien: BOV-
Zentrale) durch die im jeweiligen Bundesland tatigen Unternehmen, jene der Makler bzw.
Agenten durch die zustandige Fachgruppe der Makler bzw. durch das zustandige Landes-
gremium der Agenten im Bereich der jeweiligen Wirtschaftskammer. Der BOV-Vorstand ent-
scheidet mit einfacher Stimmenmehrheit tber die Bestellung als Prifer fur die Dauer der
laufenden Funktionsperiode (max. 3 Jahre). Ein Ausscheiden aus der Versicherungswirt-
schaft hat automatisch die Beendigung der Bestellung als Prifer zur Folge.
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8. Grundsatze der Prufung

Im Detail ist die Durchfiihrung der Priifung in einer eigenen Prifungsordnung fir die BOV-
Priafung zur Erlangung des AulRendienst-Zertifikates , Geprufte(r) Versicherungsfach-
mann/-fachfrau” geregelt.

Die Prufung besteht aus einem schriftlichen und einem mundlichen Prifungsteil.
8.1. Schriftlicher Prufungsteil
Der schriftliche Prifungsteil umfasst drei Wissensbereiche (Prifungsgegenstande):

1. Wissensbereich : Recht und allgemeine Versicherungskunde;

2. Wissensbereich : Steuer, Sozial- und Personenversicherung;

3. Wissensbereich : Kfz-, Sach- und Vermdgensversicherung,
Gewerbe- und Landwirtschaftsversicherung.

Die Prifungsfragen sind so angelegt, dass sie innerhalb folgender Prifungszeiten zu bewal-
tigen sind :

1. Wissensbereich : 25 Minuten
2. Wissensbereich : 30 Minuten
3. Wissensbereich : 40 Minuten

Die Fragen werden nach einem Punktesystem bewertet.

8.2. Mundlicher Prifungsteil

Der mindliche Prifungsteil (-gegenstand) ist eine Einzelprifung in der Form von Fallbeispie-
len, in der Kundenorientierung und Beratungsqualitdt im Vordergrund stehen. Beurteilungs-
kriterien sind die Kundenorientierung, das Gesprachsverhalten und die fachliche Richtigkeit.
Der Kandidat hat die Prufung vor der gesamten Prifungskommission abzulegen. Die Dauer
der mindlichen Prifung betragt max. 30 Minuten. Der Verlauf der mindlichen Prifung und
das Zustandekommen der Beurteilung der mundlichen Prufung sind von der Prifungskom-
mission auf den Notizblattern nachvollziehbar festzuhalten.

8.3. Benotung der Prufung

Die Gesamtbenotung erfolgt nach einer vierteiligen Skala :

© mit ,,Auszeichnung” bestanden
© mit ,gutem Erfolg" bestanden
® bestanden®

® nicht bestanden®

8.4. Bekanntgabe des Prifungsergebnisses

Das Gesamtergebnis der Prifung ist dem Kandidaten im Anschluss an die mindliche Pri-
fung vom Vorsitzenden der Prifungskommission mitzuteilen.

Bei negativem Gesamtergebnis ist dem Kandidaten der friihest mdgliche Termin fir die Wie-
derholung der Prufung bekanntzugeben.
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8.5. Wiederholungsprifung

Eine Wiederholung der Prifung ist dreimal méglich ( d.h. vier Antritte inkl. Erstantritt ).

8.6. Prufungsprotokoll
Uber die gesamte Priifung ist ein Protokoll zu fihren.

Eine Einsichtnahme in das Prifungsprotokoll (ohne Notizen der Prifer) im Falle eines nega-
tiven Gesamtergebnisses ist durch den Kandidaten bzw. durch einen vom Kandidaten be-
vollmachtigten Vertreter maglich.

9. Beeinspruchung der negativen Gesamtbeurteilung

Die Beeinspruchung der negativen Gesamtbeurteilung ist bei der Bildungsakademie inner-
halb von 2 Wochen nach dem Prifungstermin durch den Kandidaten, schriftlich und mit ent-
sprechender Begriindung einzubringen.

Die Behandlung des Einspruches erfolgt gemaR ,Richtlinie fir Einspriche” in der jeweils

gultigen Fassung (Anhang).

Das Stattgeben eines Einspruches bedeutet das Zuriickversetzen in den Stand vor der
beeinspruchten Prifung (die Prifungsgeblihr der beeinspruchten Prifung wird fur die neue
Prifung gutgeschrieben).

Wird dem Einspruch nicht stattgegeben bleibt das Gesamtergebnis wie vor der Beeinspru-
chung aufrecht.

10. Prifungsgebihren

Die Prufungsgebihr (die jahrlich festgelegt wird) ist gleichzeitig mit der Anmeldung zur Pri-
fung an die Bildungsakademie zu entrichten.

Nur in diesem Fall ist die Zulassung des Kandidaten zu dem vorgesehenen Prifungstermin
gewabhrleistet.

11. Zertifikat

Nach bestandener Priifung stellt die Bildungsakademie ein Zertifikat aus, das die Ablegung
der Prifung bestatigt und das Recht verbrieft, im geschaftlichen Verkehr nach dem Namen
die Berufsbezeichnung ,,Gepr. Versicherungsfachmann/-fachfrau” zu fihren. Das Zertifikat ist
vom Vorsitzenden der Prifungskommission und vom Landesgeschaftsfihrer bzw. dessen
Stellvertreter (in Wien von der Bildungsakademie, bei Verhinderung vom Prasidenten) zu
unterfertigen.
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12. Datenschutz und Informationsweitergabe
Bestehende datenschutzgesetzliche Bestimmungen sind genauestens einzuhalten. Die vom
Prufungswerber zu erhebenden Daten sind quantitativ so gering wie maglich zu halten. Drit-

ten gegeniber besteht fur die Bildungsakademie lediglich eine Auskunftspflicht, ob und wann
einer bestimmten Person das AD-Zertifikat ausgestellt wurde (oder nicht).

13. Supervision

Die Grundsatze der Supervision sowie die Richtlinien fir die Supervision der BOV-Priifungen
sind in dem Supervisionsguide der Bildungsakademie enthalten.

14. Beschlussfassung und Inkrafttreten

Die vorliegende abgeanderte Fassung wurde vom BOV-Vorstand in seiner Sitzung vom
18. Dezember 2008 beschlossen und tritt mit 18. Dezember 2008 in Kraft.

ANHANG:
Richtlinie fur Einspriche
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Anhang zu Leitlinien fiir das AD-Zertifikat

Richtlinie fur Einspriche:

1. Allgemeines:

Aufgrund des Einspruches hat die Bildungsakademie zunachst die Mitglieder der Prifungs-
kommission zu einer schriftlichen Stellungnahme aufzufordern, in der alle Griinde darzule-
gen sind, die aus ihrer Sicht zum negativen Prifungsergebnis gefiihrt haben.

2. Vorgehensweise seitens des Einspruchswerbers

2.1.  Der Einspruch hat in der It. Leitlinien fur die BOV-Priifung zur Erlangung des AuRRen-
dienst-Zertifikats ,Gepr. Versicherungsfachmann/-fachfrau® jeweils vorgesehen Frist
von 2 Wochen (nach dem Prifungstermin) durch den Kandidaten selbst, schriftlich
zu erfolgen.

2.2.  Der Grund der Beeinspruchung hat sich auf die jeweiligen Fallbeispiele zu beziehen
und eine ausreichende, nachvollziehbare Begriindung zu enthalten.

2.3. Begrundungen und Erklarungen die sich nicht auf die jeweiligen Fallbeispiele bezie-
hen, sind fur einen Einspruch nicht entscheidungsrelevant.

3. Zusammensetzung der Einspruchskommissionen

l. Instanz

Die Einspruchskommission setzt sich in erster Instanz aus dem Leiter der Rechtsabteilung
des VVO (Verband der Versicherungsunternehmen Osterreichs) als Vorsitzendem, einem
AD-Ausschuss-Mitglied und einem Supervisor zusammen.

Das AD-Ausschuss-Mitglied sowie ein Ersatzmitglied (fir den Fall der Verhinderung bzw.
Befangenheit) werden Uber Vorschlag des Vorsitzenden des AD-Ausschusses fur die Dauer
von 3 Jahren vom BOV-Vorstand bestellt.

Als Supervisor ist grundsatzlich der bei der beeinspruchten Prifung eingesetzte Supervisor
vorgesehen. Falls bei der Prifung keine Supervision stattgefunden hat, wird der durch den
BOV-Vorstand fiir die Einspruchskommission fiir die Dauer von 3 Jahren bestellte Supervisor
eingesetzt.

Im Falle der Verhinderung bzw. der Befangenheit des Supervisors wird fiir die Behandlung
des vorliegenden Einspruches an dessen Stelle durch den BOV-Vorstand ein anderer Su-
pervisor bestellt.

Bildungsakademie der Osterreichischen Versicherungswirtschaft, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7
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Il. Instanz

Die Einspruchskommission in zweiter Instanz setzt sich aus dem Prasidenten der Bildungs-
akademie als Vorsitzendem, dem Vorsitzenden des AD-Ausschusses und einem weiteren
Vorstandsmitglied zusammen.

4. Entscheidungen der Einspruchskommissionen

l. Instanz

Die Einspruchskommission in erster Instanz der Bildungsakademie entscheidet mit Stim-
menmehrheit nach Vorliegen aller dafiir notwendigen Unterlagen und der schriftlichen Stel-
lungnahme der Prifungskommission.

Die Kommission in erster Instanz hat ihre Entscheidung innerhalb von 3 Wochen schriftlich
mit entsprechender Begriindung dem Einspruchswerber bekanntzugeben sowie in Kopie
seinem Unternehmen und dem Landesgeschéftsfiihrer zu Gbermitteln.

Gegen eine ablehnende Entscheidung der ersten Instanz kann der Einspruchswerber inner-
halb von 1 Woche schriftlich und mit entsprechender Begrindung neuerlich Einspruch erhe-
ben.

Il. Instanz

Die Einspruchskommission in zweiter Instanz entscheidet mit Stimmenmehrheit endgiltig
Uber den Einspruch.

Die Kommission in zweiter Instanz hat ihre Entscheidung innerhalb von 3 Wochen schriftlich

mit entsprechender Begriindung dem Einspruchswerber bekanntzugeben sowie in Kopie
seinem Unternehmen und dem Landesgeschaftsfiihrer zu Gbermitteln.

Fassung: September 2008

Anhang zu Leitlinien: Richtlinie fur Einspriiche Seite 2



	LL_2008 - gültig ab 18. Dezember 2008.pdf
	1. Zielgruppe
	2. Anrechnung erworbener Qualifikationen bzw. Berufspraxis
	3. Unterbrechung der hauptberuflichen Verkaufstätigkeit
	4. Anmeldung
	5. Prüfungsvorbereitung
	6. Prüfungstermine
	7. Zusammensetzung der Prüfungskommissionen
	8. Grundsätze der Prüfung
	9. Beeinspruchung der negativen Gesamtbeurteilung
	10. Prüfungsgebühren
	11. Zertifikat
	12. Datenschutz und Informationsweitergabe
	13. Supervision
	14. Beschlussfassung und Inkrafttreten

	Anhang RICHTLINIE für Einsprüche
	Anhang zu Leitlinien für das AD-Zertifikat  
	Richtlinie für Einsprüche:
	1. Allgemeines:
	2. Vorgehensweise seitens des Einspruchswerbers
	3. Zusammensetzung der Einspruchskommissionen
	 I. Instanz
	II. Instanz
	4. Entscheidungen der Einspruchskommissionen
	I. Instanz
	II. Instanz



